
1288 der Beilagen zuden stenographischenProtokollen des Nationalrates XIII. GP 

3. 10. 1974 

Regierungsvorlage 

Bundesgesetz vom XXXXXXXXXX, 
mit dem das Bauern-Pensionsversicherungs­
gesetz geändert wird (4. Novelle zum 

Bauern-Pensionsversicherungsgesetz ) 

Der Namon:a1rat hat heschl1ossen: 

Artikel I 

Das Ba uern-lPensionsv,ersicherufi<g&gesetz, BGBl. 
Nr. 28/1970, in der Fa>ssung der Bundesgesetze 
BGBl. Nr. 3J89/1970, BGBrl. Nr. 33/1973 und 
BGBt Nr. 25/1974 wioolgeändert'wiefo1gt: 

1. Im § 3 Albs. 1 ist der Punkt am Schluß der 
Z. 7 durmemen Strichpunkt zu ersetzen. Als 
Z. 8 ist anzufügen: 

,,~. Personen, die gemäß Z. 1 von der Pflicht­
versichenmg namdiesem Bundesgesetz bei An­
tritt ,des ordentlichen oger außerordentlichen 
Präsenzdienstes hzw.· ZivHdi,enstes ausgenommen 
waren, für die D3.lUerd~ ordentJl:ichen oder 
außerordentlichen Präsen~dienstes ibzw. Ziva­
dienstes." . 

2. § 5 Albs. 4 hat zu lauten: 
,,(4) Die im Ahs. 1 genannten Zeiträume, in 

denen mindestens sechs tbzw. zwöi}f Versicherungs­
monate ,erworben sein mÜ$lSen, und die im Albs. 3 
genannte F,rist von sechs Monaten v,erlängern 
sich 

a) um Zeiten eines Pensionsbezuges, wegen 
ErweI1bsunfäh~gk€it oder gemi,nderter 
Ar.beitsfähigk,eit aus einer ,g,esetzLich,en Pen­
's,ion$IV,ersich,erung, 

Ib) um die Dauer 'eines Pensionsf,eststellungs­
verfahren:s Ibis ZUr Zu~tellung des Feststel ... 
JungSibescheides hzw. bis rur rechtskräftigen 
Entscheidung ,im Leistungsstr,eitverfahren, 

c) um Zeiten des ordenclichen oder außer­
ordendichen Präsenzdienstes auf Grund der 
Bestimmungen ,des Wehrgesetzes, BGBl. 
Nr.181/1955, 

d) um Zeit,en des ordentlichen oder außer­
ordenclimen Zivildi,en'stes auf Grund der 
Bestimmungen des Zivi1dienstgesetzes, BGBl. 
Nr.187/1974." 

, 3. Dem § 25 Abs. 1 ist folgender Satz anzu­
fügen: 
"Lit. b :Lst nicht anzuwenden, wenn ,der Stimtag 
für die Pension ,des Verstorbenen gleichfalls am' 
1. Jänner dieses Jahres liegt." 

4. a) § 32 Ahs. 1 hat zu Uauten: . 
,,{1) Ein Anspruch aIUf Geldleistungen aus dem 

betreffenden Versicherungsfall steht n~cht zu 
1. Versimerten, die den Versicherungsfall durch 

Selbstbeschädigun,g vorsätzlich hetibeigeführt 
haben, 

2: Personen, die den Versicherungsfall durch 
die Verübu-ng ciner mit Vorsatz hegangenen 
gerichtti,ch stra,fhar~n Handllung veranJ1aßt haben, 
derentweg,en sie zu einer mehr als ,einjährigien 
Flreiheitsstrafe ,r,echtskrMtig v,erurtei1lt - worden 
sind." 

b) § 32 Ahs. 2 erster Satz hat zu lauten: 
"In ,den Fällen des Albs,. 1 gebühren den im In­
tland wohnenden hedüdtigen Angehörigen des 
Versicherten, wenn ihr UnterhaJt mail,ge1> ander­
weitiger Versorgung vorwiegend von diesem 'be­
stritten wurde und nicht ihre· Mitschuld oder 
Teilnahme an den im Abs. 1 bezeimneten Hand­
Iungen - im FaHe ,der Z. 2 ,durch rechtskräftiges 
Strafurtei1 - festgestellt ,ist, 'bei Zutreffen der 
übrigen Voraussetzuntgendi,e Hintetb.1iebenen­
pension aus der Pensionsversicherung. " 

5. § 33 Albs. 1 Z. 1 hat zu lauten: 
,,1. ei,ne F,reiheits'strafe v,erlbüßt oder in den 

Fallen der §§ 21 Abs. 2, 22 und 23 des Straf­
ge&etzbuches in einer .,der dort ,g,enannten An­
stalten oder in einer Bundesanstalt für Erzie­
hungsbedUrftige (§ 4 des Jugendgerichtsgesetzes 
1961) angehalten wird;" 

6. § 56 Albs. 1 Z. 2lit. h hat zu ,lauten: 
"h) auf Grund der Bestimmungen des Wehr­

gesetzes ordent'lichen oder asußerordent­
lich'en Präsen:zdienstoder auf Grund der 
Bestimmungen . des Zivildienstgesetzes 
ordentlichen oder auß·erordentlichen Zivil­
dienst geleistet hat;" 

7. § 66 Abs. 2 Z. 1 zweit,er Satz hat zu lauten: 
"Ist die Schu:1- oder ß.erufsausbildung durch die 
ErfüHuntg der Wehrpflicht, der ZiviMienstpflicht, 
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2 1288 der Beilagen 

durch Kra~heit oder ein anderes uniiberwin,ü­
'bares Hin,derni:s verzögert worden; so besteht die 
K~ndeseigenschaft Ü1ber .das 26. Lebensjahr hinaus 
für einen der Dauer der Behinderung angemes­
senen Zeitraum;" 

8. Im § 73 Ah~. 2 ist in ,der Z. 1 der Al\.lsdruck 
"Anspruch" durch den Ausdruck "einen bescheid­
mäßig zuerkannten Anspruch" und in der Z, 2 
der Ausdruck "keinen Anspruch" dul"ch den Aus­
druck "keinen bescheidmäßi,g zuerkannten An­
spruch" zu ersetzen. 

9. Im § 85 Albs. 8 erster Satz ist der Ausdruck 
"nicht mehr als 15 Jahre" durch den Ausdruck 
"nicht mehr als 'zehn Jahre" zu ersetzen. 

10. a) § 86 Albs .. 1 hat zu ,lauten: 

,,(1) Der ltichtsatz beträgt unibeschadet d·er 
Bestimmungen <Les Albs. 2 

a) fül[' PenlSions'berechtigte aus eLgen·er Pen­
sions'Versicherung, 

aa) wenn sie mit .dem 
Ehegatten (der Ehe­
gattin) im gemein­
samen Haushalt 

ab ab 
1. Jänner 1. Juli' 

1975 1975 . 

lehen ....... :.... 3270 S 3368 S 
,btb) wenn d.ie Voraus-

b) für 
auf 

'setzungen nach aa) 
nicht zutreffen .... 2285 S 2354 S 

Pensioll!Sherech tigtle 
Witwen(Witwer )-

pension .............. 2285 S 2354 S 
c) für PensionSlberechtigte 

auf Waisenpension: / 
aa) hi,s zur Vollendung 

,des 24. Lebensjahres 853 S 879 S 
faUs heide Eltel'n-
teile verstorlhen sind 1282 S 1320 S 

bb) uch VoUenaunigdes 
24. Leben'sjahl"es .. 1516 S 1561 S 
fallIs beide Hltern-
teile verstorben sind 2485 S 2354 S. 

Der Richtsatz nach lit. a erhöht sich ab 
1. Jänner 1975 um 246 S, ab 1. Juli 1975 um 
253 S für jedes Kind (§ 66), dessen Nettoeine 
kommen den Richtsatz für einfach verwaiste 
Kinder bis zur Vollendung des 24. Lebensjahres 
nicht erreicht." / 

ib) Im § 86 Abs. 2 ist ,der Ausdruck "erst­
mals ab 1. Jänner 1975," durch den Ausdruck 
"erstmals ab 1. Jänner 1976," zu ersetzen. 

t 1. § 90~etzter Satz wird, auf,gehQbe,n.: 

12, Im § 91 Abs. 2 erster Satz i'st der Ausdruck 
"beginnend mit dem Jahre 1974," durch den 
Ausdruck "beginnend mit dem Jahre 1976," zu - ' ers·etzen. 

13. Im § 97 Abs. 3 ist der Ausdruck "Sonder­
heilanstalt" durch den Ausdruck "Sonderkranken­
anstalt" zu ersetzen. 

14. § B9 wird au~g,ehOiben. 

Artikel 11 

übergangsbestimmungen 

(1) § 73 Albs. 2 desBauern~Pens,ion'Sv'ersiche­
run:gsges,etzes ,in der Fassung des Art. I Z. 8 :is't 
auf Antrag auch in Fällen anzuwenden, in 
denen der Antlraog auf Zuerkennung einer Wit­
wenpension wegen Zutreff·ens der Tatbestände 
des § 73 Albs. 2 des Bauem-'PensionsversiCherungs­
'gesetzes vor dem 1. Jänner 1975 rechtskräftig ab­
gelehnt worden ist. Entsteht bei ,der Anwendung 
·des § 73 Albs. 2 des Baue:rn-oPen:sionsversicherunogs­
ges,etzes in der Fassung des Art. I Z. 8 ein An­
spruch auf Witwenpension, so ßebührt diese, 
wenn der Antrag ibis 31. Dezemlber 1975 gestellt 
wird, ab 1. Jänner 1975; wi,rd der Antrag später 
gestellt, ge/bührt ,die W~twenpell!Sion ab dem auf 
die AntragsteHung folg·enden Monatsersten. 

(2) Die Bestimmungen des Art. I Z. 9' sind 
hins,ichtlich der Beinessung .der Ausgleichszula.ge 
auf ,Pensions ansprüche, die am 31. Dezemher 
1.974 bereits zuerkannt sind, nu.r auf Antr,aß 
a,nzuwenden. In den Fä~len, in denen der An­
tra,g his 31. Dezember 19075 gestleJlt wird, gebührt 
die Leistung 'bzw. die Erhöhung der Leistunß ab 
1. Jänner '1975, sonst ah .demauf die Antrag­
stelolung .folgenden Monatsersten. 

(3) Die auf Grund ,de,r B.estimmungen des 
Art. I Z. 10 g,ebührende AU$gleichszulag,e ist von 
Amts wegen festzustellen. 

Artikel III 

Wirksamk.eitsbeginn 

Dieses Bunde~gesetz tritt hinsichtlich des Art. I 
Z. 12 rückwirkend mit 1. Jänner 1974, im übrigen 
mit 1. Jänner 1975 in Kraft. ' ' 

Artikel IV 

Voll ziehung 

Mit der Vollziehung dies,es Bundesgesetzes ist 
der Bundesminister für soziale Verwal,tung be­
traut. 
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Erläuterungen 

Die im Enrtwurfeiner 31. Novdle' zum AIJ­
gemeinen Sozia'lversimerungsgesetz zUSiammenge­
faßten Novdl~erungsvorschläge ,enthalten eine 
Reihe von Äßlderutli~en, die aum für den R,echts­
bereim der B.auern-P,ensi<Jn;sv,ersicherung wegen 
ihrer .gleimartigen RJegelung von Bedeutung sind 
und daheraum im Baue1"n-dlensionsversimerungs­
ges'etz ihren NiederschLa.g ~u finden haben. Da 
zu diesen Änderung,en, die inden vorli,egenden 
Entwur,f ei~r 4. Nove!Ue zum B-PVGauf,ge­
nommen wurden, auf die IbezügLichen Edäute­
rungen ,im Entwurf einer 31. Novelle zum Ahl­
,gemeinen So~j,alvel1Sicherungsgesetz v:erwiesen 
werden kann, werden zur ,leimtel'en Auffinoong 
de,r in Beoramt kommend'en ß,egründungdie in 
heiden Gesetzen tkorr.espondierenden B.estim­
mungen ;g,eg,enubergestel1t: 

B-PVG ASVG 

§ 5 A'bs. 4 .......... § 17 Aos'. 4 
§ 25 .Nbs. 1 ............. § 108 h .A:bs. 1 
§ 32 Ahs. 1 und 2 .. § 88 .A:bs. 1 und 2 
§ 33 .AJoo. 1 Z. 1 § 89 Albs. 1 Z. 1 
§ 56 Abs. 1 Z. 2 .... § 227 Z. 7 und 8 
§ 66 Albs. 2 Z. 1 .... § 252 AIb:s. 2 Z. 1 
§ 73 Alb9. 2 ,- ...... § 258 Albs. 2 
§ 85 Albs; 8 ........ § 292 :Albs. 8 
§ 86 Albs. 1 und 2 .. § 293 Abos. 1 und 2 
§ 90 ...................... .. § 297 
§ 91 Aos.2 .......... § 298 Abs. 2 
§ 97 Ahs.3 ........ § 301 Albs. 3. 

Di:e spezifischelliProlbleme der B,auern-'Pensions.­
versicherung, wie JieEinführung ,einer zweiten 
Bemes~ungs,grundlage, die E~n,führun:g einer vor­
zeit1gen Allterspension bei~ang,er Versimerungs­
daJUer, die Umwandlung der Zusmußrenten in 
,Pensionen, 'die A'ßlWendung ,des 'A~g1leichszu­
lagenremtes .der Bau,et111-,P,ensionsver9imerung auf 
diese Pensionen sow,ieentspremende beitrags­
remtliche Regelung.en, über ,die zur Zeit noch 
Verhandlungen mit der Ilfiteressenvertretung ge­
führt wel'\den, sind im vor:liegen,den Entwurf 
noch nicht berücks'i.rotigt. Si,e sind zusammen mit 
den auch im ß.ereicb des .AJ11gemeinen SoziaJver­
sicherunigsgesetzes anstehendep Problemen (Maß-

nahmen im Bereich des Hilflosenzusmusses, Neu­
re~e1ung der Reh:lihi!1itation sowie Neureg,etung 
der Wanderv.e,rsimemng) einer weiteren Novelle 
zum Bauern-Pens,ionsver:s,icherung~gesetz votbe­
halten, die noch inder laufenden Legislatur­
periode ·des Nationalrates zur Begutamtung aus­
gesendet und ·dem Pa1"Lament zur Beschlußfas­
sußlg vor,g,e!legt werden soN. 

Zu ·den ühr,igen Bestimmungen des EntWUirf.es 
w~rd folgendes ibemerkt: 

Zu Art. I Z. 1 (§ 3 Z. 8): 

Personen, .dieinfol,ge einer Pflichtversich,erung 
in der ASVG-iPensiol1Jsversicherung gemäß § 3 
Albs. 01 Z. 1 B-tPVG von der Bauern~P.ensionsver­
sich.erung ausgenommen sind, sind nach § 12 
Abs_ 6 A5VG wlrhrend .des Präsenzdienstes von 
,der ASVG..,Pensionsversich,erung au&genommen. 
Damit erlischt der Ausnahmeg'l'und nam § 3 
Abs. 1 Z. 1 B-'PVG, sodaJß w;thrend des Prä­
senZidienstes Beitdige zur Bauern-Pensionsver­
sicherungg,d,eistet wer,d.en müssen, oIbwohl die 
gegenständlimen Zeiten ohnehin als Ersatzzeiten· 
nach .dem Allgemeinen Sozia:1ver,sicherungsgesetz 
(hzw. dem Bauem~PensionsV'ersicherung~gesetz) in 
Betracht kämen. Durch die Auf,nahme einer ent­
spremenden Ausnahmeibestimmung soll diese unO: 
hefried~gende Rechtstlage berei~gt werden . 

Zu Art. I Z. 14 (§ 139): 

§ 139 B..,P~G, ,der Bestimmungen über die 
Bediensteten 'enthällt, ist durm die mit 1. Jänner 
1974 erfoLgte Errichtung .der Soz.ialversimerungs­
anstalt der Bauem überflüssig geworden, weil 
hereits § 178 B..,KVG inhaltlich gLeichlautend die 
hier ang,eschnittenen Sach,verhalte für die Be­
diensteten "des Versimerungsträgers", d. i. der 
Sozia-l'versicherungsanstalt .der Bauern, regelt. 
§139 B..,PVG wird daJher ~m Int,eresse einer Be­
reinigung des GesetZiestextes aufgehoben. 

In fin:llnzieller Hinsicht wir,d .der Bundesvor­
anschlag für 1975 durch ,di,e im vorliegenden Ent­
wurf vorgesehene Erhöhung der R,ichtsätze für 
die Alus~eichszulagen mit 15 Mi:1l. S belastet. 
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